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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Annette Widmann-Mauz, Andreas
Storm, Dr. Wolf Bauer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 15/334 –

Reformpläne der Bundesregierung im Gesundheitswesen

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Nach Medienberichten (Handelsblatt vom 10. Januar 2003) haben die Frak-
tionsvorstände der Regierungsparteien grünes Licht für die Pläne der Bundes-
ministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung, Ulla Schmidt, für eine
Reform des Gesundheitswesens gegeben. Den Plänen liegt ein sog. Acht-
Punkte-Programm zugrunde, das u. a. eine befristete Zulassung für Kassen-
ärzte vorsieht, deren Verlängerung an die regelmäßige Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen geknüpft ist, bisherige Einzelleistungsvergütungen sol-
len durch Fallpauschalen im ambulanten Sektor ersetzt werden, Versicherte,
die zuerst einen Hausarzt aufsuchen, sollen einen Bonus ihrer Krankenversi-
cherung erhalten, ein elektronischer Gesundheitspass soll eingeführt und das
Vertragsmonopol der Kassenärztlichen Vereinigungen gelockert werden.
Darüber hinaus ist am 19. Dezember 2002 aus dem Bundeskanzleramt ein
Strategiepapier mit dem Titel „Auf dem Weg zu mehr Wachstum, Beschäfti-
gung und Gesundheit“ bekannt geworden, das u. a. Beitragsrückerstattungen
und Selbstbehalte vorsieht. Diese Elemente werden von der Bundesministerin
für Gesundheit und Soziale Sicherung, Ulla Schmidt, als nicht mit dem Soli-
darprinzip vereinbar und Weg in die Zwei-Klassen-Medizin abgelehnt (vgl.
General-Anzeiger vom 4. Januar 2003).

1. Welchen Inhalt haben die Eckpunkte der Pläne der Bundesministerin für
Gesundheit und Soziale Sicherung Ulla Schmidt?

Welche Positionen liegen dem Acht-Punkte-Programm zugrunde?

2. Ist die Einschränkung der freien Arztwahl über ein Bonussystem zuguns-
ten von Hausärzten ökonomisch sinnvoll, wenn nach den gegenwärtigen
Gegebenheiten die Qualifikation eines Hausarztes im Einzelfall dagegen
steht?
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3. Welche Arztgruppen fallen bei dem geplanten System unter die Kategorie
Hausärzte, nur Allgemeinmediziner oder auch Pädiater u. a.?

4. Wenn es Ziel der Bundesregierung ist, mit dem Hausarzt als Lotsen über-
flüssige Doppel- und Mehrfachuntersuchungen zu vermeiden, warum
braucht es dann noch einer elektronischen Gesundheitskarte, die dasselbe
Ziel verfolgen soll?

5. Wie steht die Bundesregierung generell zu der Einführung von Bonus-
systemen?

6. Was hält die Bundesregierung von Malus-Regelungen?

7. Wie hoch veranschlagt die Bundesregierung die Kosten für die Einfüh-
rung einer neuen elektronischen Gesundheitskarte?

8. Welche Daten sollen auf der neuen elektronischen Gesundheitskarte ab-
gespeichert werden?

9. Welche Daten können der elektronischen Gesundheitskarte jeweils vom
Arzt, von den Krankenkassen und von den Patienten entnommen wer-
den?

10. Worauf gründet die Bundesregierung ihre Erkenntnis, dass sich mittels
der Gesundheitskarte Doppeluntersuchungen und Fehlbehandlungen ver-
meiden ließen?

11. Unter welchen Umständen sind eine zweite Untersuchung und Mehrfach-
untersuchungen als überflüssig anzusehen, und wann steht dies fest?

12. Wie hoch berechnet die Bundesregierung die Einsparsumme, die sich aus
der freiwilligen Nutzung einer elektronischen Gesundheitskarte ergibt?

13. Warum glaubt die Bundesregierung, mit der generellen Zulassung von
Einzelverträgen neben Kollektivverträgen den Wettbewerb in der gesetz-
lichen Krankenversicherung erhöhen zu können, obwohl bereits heute im
Rahmen der integrierten Versorgung der Abschluss von Einzelverträgen
möglich ist und dennoch nicht praktiziert wird?

15. Welche Rahmenbedingungen werden nunmehr gesetzt, um den ge-
wünschten Wettbewerb und die Erschließung von Wirtschaftlichkeits-
reserven zu ermöglichen, insbesondere, was wird bei der Honorierung
der ambulant tätigen Ärzte sowie zugunsten einer besseren Verzahnung
ambulant/stationär verändert?

16. Wie viel Wettbewerb strebt die Bundesregierung hier an?

Denkt sie an eine Zersplitterung der Vertragsstrukturen?

Wenn nein, auf welcher Ebene sollen Einzelverträge dann zugelassen
werden?

17. Wer ist bzw. sind die Vertragspartner bei Einzelverträgen?

Sind dies jeweils der einzelne Arzt und die einzelne Kasse und/oder Zu-
sammenschlüsse von Ärzten, Praxisnetzen, Krankenhäusern auf der einen
Seite und einzelnen Kassen auf der anderen Seite oder sind dies Zusam-
menschlüsse von einzelnen Leistungserbringern auf der einen Seite und
Landesverbänden der Krankenkassen auf der anderen Seite?
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18. Was soll in den Einzelverträgen geregelt werden, und was ist Gegenstand
der Kollektivverträge?

19. Welche Aufgaben soll die Kassenärztliche Vereinigung in Zukunft noch
wahrnehmen?

20. Soll der Sicherstellungsauftrag in Zukunft von den gesetzlichen Kranken-
kassen wahrgenommen werden?

21. Warum sollen kassenartenübergreifende Fusionen zugelassen werden?

22. Welche Krankenkassen hätten gegenwärtig Interesse an einer kassen-
artenübergreifenden Fusion und aus welchen Gründen?

23. Wie viel Wettbewerb will die Bundesregierung zwischen den gesetz-
lichen Krankenkassen zulassen?

Strebt die Bundesregierung die Abschaffung der Kassenarten an?

24. Welche Bedeutung kommt dem Solidarprinzip unter den geplanten
Reformmaßnahmen zu?

25. In welcher Form soll der Versandhandel in Deutschland erlaubt werden?

26. Wird das Verbot des Fremd- und Mehrbesitzes aufgehoben?

27. Wird die Arzneimittelpreisverordnung geändert?

Wenn ja, in welcher Art und Weise?

28. Plant die Bundesregierung eine Ausdehnung der Sozialversicherungs-
pflicht auf Selbständige, Beamte und Abgeordnete?

29. Will die Bundesregierung auch andere Einkunftsarten als Löhne und
Gehälter in die Beitragsbemessung mit einbeziehen?

30. Wie steht die Bundesregierung einer generellen Einführung von Selbst-
behalten gegenüber?

31. Welche Ziele verfolgt die Bundesregierung mit der Einführung von
Selbstbehalten – wie sie in dem Strategiepapier des Bundeskanzleramtes
erwähnt sind?

32. Wie hoch muss der Selbstbehalt sein, um diese Ziele zu erreichen?

33. Wie bewertet die Bundesregierung generell die Einführung von Wahl-
bzw. Zusatztarifen?

34. Für welche Leistungen erwägt die Bundesregierung Zusatztarife?

35. Welche versicherungsfremden Leistungen will die Bundesregierung aus
dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aus-
gliedern?

36. Werden diese Leistungen in Zukunft gänzlich entfallen oder denkt die
Bundesregierung daran, diese über Steuern und damit über den Bundes-
haushalt zu finanzieren?

38. Will die Bundesregierung die beitragsfreie Familienversicherung ganz
oder teilweise abschaffen?
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39. Welche Stellung nimmt die Bundesregierung zu Formen der Selbstbetei-
ligung ein, z. B. Eintrittsgeld beim Arzt?

40. Welche Aufgaben soll das Institut zur Qualität in der Medizin wahrneh-
men?

41. Wie soll das Institut zur Qualität in der Medizin personell und sachlich
ausgestattet sein?

42. Wie wird sich das Institut zur Qualität in der Medizin finanzieren?

43. Wird das Institut auch eigene klinische Studien durchführen oder
beschränkt es sich auf eine theoretische Auswertung der vorhandenen
wissenschaftlichen Literatur?

44. Welche Gefahren gehen mit einer Standardisierung der Medizin einher?

45. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Gefahr von Fehldiagnosen
aufgrund unzureichender Berücksichtigung der individuellen körper-
lichen und persönlichen Situation des Patienten bei der Diagnostik und
Therapie?

46. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Risiken für ein Unterliegen der
Patienten in Arzthaftungsprozessen ein, weil der behandelnde Arzt ent-
sprechend der medizinischen Leitlinien die Behandlung durchgeführt und
die persönlichen Krankheitsrisiken des Patienten unterschätzt hat?

47. Wie hoch schätzt die Bundesregierung das Risiko ein, dass bei einer Stüt-
zung der Leitlinien auf evidenzbasierte Studien der medizinisch-tech-
nische Fortschritt zu Lasten der Patienten außen vor bleibt?

48. Wie vereinbart die Bundesregierung evidenzbasierte Leitlinien mit der
Lösung der off-lable-use-Problematik (Anwendung von Medikamenten
in Spezialsituationen auch bei nicht zugelassener Indikation)?

49. Welche Änderungen erwägt die Bundesregierung bei der Vergütung der
ambulant tätigen Ärzte?

50. Wie wahrscheinlich erachtet es die Bundesregierung, ein dem Fallpau-
schalensystem im stationären Sektor vergleichbares pauschaliertes Vergü-
tungssystem für die ambulante ärztliche Versorgung entwickeln zu kön-
nen?

51. Welche Modelle prüft die Bundesregierung gegenwärtig, um die bishe-
rige Einzelleistungsvergütung durch Krankheits-Fallpauschalen bei den
Fachärzten zu ersetzen?

Wie sind die Vor- und die Nachteile der einzelnen Modelle?

52. Hält die Bundesregierung an einer Gesamtvergütung für die ambulant
tätigen Ärzte fest?

Wenn ja, wie soll dann die Aufteilung zwischen Fach- und Hausärzten
erfolgen?

53. Wer soll die Vergütungsverhandlungen für die Fach- und Hausärzte füh-
ren?

54. Wie hoch schätzt die Bundesregierung das Einsparvolumen, das durch
die von ihr geplanten Reformmaßnahmen in der GKV erzielt werden
kann?
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55. Wie hoch sind die jeweiligen Einsparsummen der einzelnen Reformmaß-
nahmen?

Die vorstehend aufgeführten Fragen betreffen sämtlich diskutierte Reform-
themen. Teilweise beziehen sie sich auf die noch allgemein diskutierten Eck-
punkte des federführenden Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale
Sicherung (BMGS), teilweise gehen sie weiter. Es empfiehlt sich nicht, vor
einer eingehenden Prüfung und abschließenden Beurteilung von Details in
rechtlicher, ökonomischer und verwaltungspraktikabler Hinsicht aus dem
Zusammenhang gerissene Einzelaspekte der Reform in die öffentliche Ausein-
andersetzung zu bringen. Vielmehr sollte der Reforminhalt, der nach Abschluss
der Überlegungen vorgeschlagen wird, der sich daran anschließenden parla-
mentarischen Beratung vorbehalten bleiben.
Unabhängig davon ist festzustellen: die Bundesregierung wird in Anknüpfung
an die Reform 2000 und basierend auf der Koalitionsvereinbarung von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit der jetzt geplanten Gesundheitsreform
2003 ihre Politik fortsetzen, die auf eine Verbesserung der Qualität und Wirt-
schaftlichkeit der medizinischen Versorgung abzielt. Dabei gilt es insbesondere
die vom Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen
in seinem Gutachten „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“ aufgezeig-
ten Erscheinungen von Unter-, Über- und Fehlversorgung in unserem Gesund-
heitswesen zu beseitigen. Dazu wird es notwendig sein, die Kooperation zwi-
schen den einzelnen Leistungsbereichen zu verbessern, bzw. die einzelnen
Sektoren besser zu verzahnen. Zu den grundlegenden Strukturverbesserungen
einer Reform 2003 gehören u. a. auch die Modernisierung der Versorgungs-
strukturen einschließlich des Honorarsystems im vertragsärztlichen Bereich,
die Verbesserung der Behandlungsqualität durch eine leitliniengestützte Medi-
zin, die Liberalisierung des Arzneimittelmarktes sowie die Stärkung der Prä-
vention und der Patientenrechte.
Zwar sind bereits einzelne Elemente der Reform öffentlich gemacht worden.
Die internen Beratungen und Arbeiten zu den Eckpunkten wie aber auch zu
weiteren Reformüberlegungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Ab-
stimmung mit den Ressorts ist noch nicht eingeleitet. Es entspricht ständiger
Übung, dass die Bundesregierung Einzelteile einer Reform, die noch nicht ab-
schließend mit letzter Systemkonsequenz fertiggestellt ist, der Öffentlichkeit
noch nicht zugänglich macht.
Die Einbringung ist in Kürze geplant. Die Vorbereitungen werden so zügig
abgeschlossen, dass genügend Zeit bleiben wird, sich im Rahmen der parla-
mentarischen Beratungen mit den Gesetzesvorschlägen der Bundesregierung
intensiv zu befassen.

14. Aus welchen Gründen ist die Förderung der integrierten Versorgung, wie
sie in § 140 Fünftes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V) vorgesehen
ist, fehlgeschlagen?

Es ist nicht zu verkennen, dass es aus vielfältigen Gründen der integrierten Ver-
sorgung nach §§ 140a ff. Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) noch an der
nötigen Anschubkraft fehlt.
Die Bundesregierung vertritt nach wie vor die Auffassung, dass – trotz aller
Umsetzungsschwierigkeiten – die gewünschte patientenorientierte Vernetzung
des Behandlungsablaufs in der Krankenversicherung weiter vorangetrieben
werden muss. Dies gilt ebenso für die effiziente Nutzung personeller und medi-
zinisch-technischer Ressourcen. Es gilt deshalb bei der anstehenden Gesund-
heitsreform 2003, das mit der Gesundheitsreform 2000 geschaffene rechtliche
Instrumentarium für die integrierte Versorgung zu überprüfen und durch eine
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entsprechende Flexibilisierung der Vorschriften den Krankenkassen die Mög-
lichkeit zu geben, die notwendigen Anreize für eine bessere und damit wirt-
schaftlichere Verzahnung der einzelnen Leistungssektoren zu schaffen.

37. Wie steht die Bundesregierung zu dem Vorschlag von Prof. Dr. Bert
Rürup, in der GKV Kopfprämien einzuführen?

Die Bundesregierung wird zu gegebener Zeit zum vorgelegten Bericht der
„Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Siche-
rungssysteme“ Stellung nehmen und daraus die sachlich notwendigen Konse-
quenzen ziehen.

56. Welche Erwartungen hat die Europäische Kommission am 8. Januar 2003
hinsichtlich der Reform der GKV an die Bundesregierung ausgespro-
chen?

Im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 104 Abs. 7 des EG-Vertrages wegen
eines übermäßigen Defizites hat Deutschland sich verpflichtet, strukturelle
Reformen umzusetzen, die das Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirt-
schaft erhöhen und damit auch zum mittelfristigen Ziel eines ausgeglichenen
Staatshaushalts beitragen. Zu diesen Reformen gehören aus Sicht der Bundes-
regierung auch Reformen im Bereich des Gesundheitswesens. Die EU-Kom-
mission hat – wie auch der EFOFIN-Rat am 21. Januar 2003 – keine konkreten
Erwartungen hinsichtlich der Reform der GKV ausgesprochen.

57. Hat die Europäische Kommission der Bundesregierung Auflagen zur
Reform der GKV gemacht?

Wenn ja, welche?

Die Europäische Kommission hat der Bundesregierung keine derartigen Auf-
lagen gemacht.

58. Welche Reformmaßnahmen müssen von der Bundesregierung bis zum
21. Mai 2003 im Bereich der GKV getroffen sein?

Welche müssen bis dahin in Kraft sein?

59. Für wie wahrscheinlich erachtet es die Bundesregierung, bis zum 21. Mai
2003 auch in der GKV das von der Europäischen Kommission gesteckte
Ziel zu erreichen?

Siehe Antworten zu den Fragen 56 und 57.

60. Wird die Rürup-Kommission – entgegen der bisherigen Planung – bereits
im Frühjahr 2003 Ergebnisse zur Reform der Einnahmenseite in der GKV
vorlegen, und wenn ja, sollen diese Ergebnisse Gegenstand der von der
Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung, Ulla Schmidt,
angekündigten Strukturreform sein?

61. Welche Auflagen und Arbeitsaufträge hat die Bundesregierung der
Rürup-Kommission gemacht, um dieses zeitlich enge Fenster zu halten?
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62. Wie sieht der Zeit- und Arbeitsplan für die von der Bundesministerin für
Gesundheit und Soziale Sicherung, Ulla Schmidt, angekündigte Gesund-
heitsstrukturreform 2003 aus?

Wie der Zeitplan für die Arbeit der Rürup-Kommission?

63. Wann und wie soll die vom Bundeskanzler, Gerhard Schröder, angekün-
digte Verzahnung der Arbeiten der Rürup-Kommission mit den Reform-
plänen der Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung, Ulla
Schmidt, erfolgen?

Die Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen
Sicherungssysteme wird gemäß ihrem Auftrag ihren Abschlussbericht im
Herbst 2003 vorlegen. Allerdings strebt die Kommission nunmehr an, bis Juli
2003 einen Rohbericht („Draft Version“) zu erstellen, damit einzelne Ergeb-
nisse der Kommission noch Eingang in dann laufende Gesetzgebungsverfahren
finden könnten. Auflagen oder spezifische Arbeitsaufträge, die über die Auf-
gabenbeschreibung nach Maßgabe des Einsetzungsbeschlusses der Kommis-
sion hinausgehen, wie er in der Pressemitteilung des BMGS vom
12. November 2002 veröffentlicht wurde, hat die Bundesregierung der Kom-
mission nicht gemacht.
Zur Frage nach dem Zeit- und Arbeitsplan der Gesundheitsstrukturreform 2003
wird auf die Antwort auf die Fragen 1 bis 13, 15 bis 36, 38 bis 55 verwiesen.
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